
Bekanntgabe der Beschlüsse - Gemeindevertretung Mühl Rosin vom 05.12.2024 
 
Drucksachennummer Beschluss 
 
Öffentlicher Teil 
 
15/24 Die Gemeindevertretung beschließt, die  
 Richtlinie über die Grundsätze für  
 Geldanlagen des Amtes Güstrow-Land  
 (Anlagerichtlinie) anzuwenden. 
 
16/24 Die Hauptsatzung der Gemeinde Mühl  
 Rosin wird beschlossen. 
 Hinweis: 
       Die Hauptsatzung wird auf der Internet- 
       seite des Amtes Güstrow-Land unter der  
       Adresse www.amt-guestrow-land.de  
       veröffentlicht. 
 
17/24 Die Gemeindevertretung beschließt die  
 Aufstellung des vorhabenbezogenen  
 Bebauungsplanes Nr. 3 „Solarpark  
 Bölkow“ der Gemeinde Mühl Rosin im  
 Regelverfahren für den Geltungsbereich  
 südlich der Ortslage Bölkow, innerhalb  
 der Gemarkung Bölkow, Flur 1, Flur- 
 stücke 317 und 318. 
 
18/24 Die Gemeindevertretung stimmt der  
 Umsetzung des Vorhabens „Ausbau der  
 Straße „Am Rosiner See“ in Kirch Rosin“  
 zu. Die Gemeinde verpflichtet sich,  
 den erforderlichen Eigenmittelanteil in  
 Höhe von 362.596,82 € bereitzustellen. 
 
19/24 Die Gemeindevertretung stimmt der  
 Umsetzung des Vorhabens „Erneuerung  
 Nebelbrücke in Kirch Rosin“ zu. Die  
 Gemeinde verpflichtet sich, den erforder- 
 lichen Eigenmittelanteil in Höhe von  
 166.235,82 € bereitzustellen. 
 
20/24 Die Gemeindevertretung beschließt  
 gemäß § 15 Gemeindehaushalts- 
 verordnung-Doppik die Übertragung von  
 50.000,00 € der nicht verbrauchten Haus- 
 haltsmittel 2024 auf dem Produktkonto  
 51100.56290000 für die Planungs- 
 leistungen Erneuerung der Nebelbrücke  
 in Kirch Rosin in das Jahr 2025. 
 
21/24 Die Gemeindevertretung beschließt  
 gemäß § 15 Gemeindehaushalts- 
 verordnung-Doppik die Übertragung  
 von 20.000, 00 € der nicht verbrauchten  
 Haushaltsmittel 2024 auf dem Produkt- 



 konto 51100.56290000 für die Planungs- 
 leistungen Sanierung und Erweiterung 
 Außensportanlage Mühl Rosin in das Jahr  
 2025. 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
22/24 Der Veräußerung einer Teilfläche von ca.  
 176 m² aus dem Flurstück 264 der Flur 1,  
 Gemarkung Bölkow, wird zugestimmt. 


